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RS OGH 2001/6/26 1Ob135/01m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.2001

Norm

ABGB §94

ABGB §143

Rechtssatz

Erbringt ein Angehöriger des P3egebedürftigen P3egeleistungen, so hat er zumindest dann, wenn diese Leistungen

weit über dasjenige hinausgehen, was üblicherweise in Wahrnehmung einer (hier aus § 94 ABGB abgeleiteten)

besonderen Beistandspflicht zu leisten ist, Anspruch auf deren finanzielle Abgeltung.

Entscheidungstexte

1 Ob 135/01m

Entscheidungstext OGH 26.06.2001 1 Ob 135/01m
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